
Antrag Zählerdemontage/  
Netzabtrennung                     

Verbrauchs-
stelle / 
Zähler-
standort 

 

Zählerstandort*                

Straße, Hausnr.*              

PLZ, Ort *                         

Ansprech-
partner vor 
Ort 

 

Name, Vorname*             

Telefon*             E-Mail*              

Zähler-
demontage 

 

Stromzählers-Nr.:             

Gaszählers-Nr.:             

Wasserzählers-Nr.:             

Wärmemengenzählers-Nr.:           
 

Der Ausbau der Zähler erfolgt durch die EnergieSüdwest Netz GmbH. Die Demontage eines 
Zählers ist kostenfrei. 
 

Weitere 
Informa-
tionen 

 

  am Anschluss befindet sich mind. 1 weiterer Stromzähler  
  am Anschluss befindet sich mind. 1 weiterer Gaszähler  
  am Anschluss befindet sich mind. 1 weiterer Wasserzähler  

 

  es erfolgt eine endgültige Trennung der Versorgung aller Sparten 
  Bereitstellung Baustrom (siehe Antrag auf Baustrom) 
  Bereitstellung Bauwasser (siehe Antrag auf Bauwasser) 

 

Netz-
abtrennung 

 

 Netzabtrennung des Stromanschlusses (ohne Folgenutzung)  
 Netzabtrennung des Gasanschlusses (ohne Folgenutzung) 
 Netzabtrennung des Wasseranschlusses (ohne Folgenutzung – zwingend notwendig) 

 

Die Abtrennung kann zum*         erfolgen. 

Die Abtrennung des Anschlusses erfolgt durch die EnergieSüdwest Netz GmbH. Die 
Netzabtrennung erfolgt kostenfrei. 
 

Netz-
anschluss 
bleibt in 
Takt 

 

mit dem Kundenwunsch der Aufrechterhaltung des nicht genutzten Anschlusses ohne weitere 
bestehende Abrechnungszähler einer jeweiligen Sparte der EnergieSüdwest Netz GmbH wird eine 
Gebühr für Wartungs-/Instandhaltung notwendig nach bestehendem Preisblatt erhoben: 

  der Stromanschluss soll in Betrieb bleiben, ich übernehme die monatl. Gebühr 
 

  der Gasanschluss soll in Betrieb bleiben, ich übernehme die monatl. Gebühr 
 

Rechnungs-
empfänger 

 

Name, Vorname*             

Straße, HA-Nr. *                         

PLZ, Ort *                         

E-Mail*                         
 

*Pflichtfeld 

Das eigenmächtige Entfernen von Zählern kann strafrechtliche Folgen nach 
sich ziehen. 
 
 
 
                      
Ort, Datum    Unterschrift des Eigentümers 
 

 

Ein Wiedereinbau einer erfolgter Zähleranlage mit bestehendem Anschluss ist durch ein 
eingetragenes Installationsunternehmen bei der EnergieSüdwest Netz GmbH mit einer vollständig 
ausgefüllten Fertigstellungsanzeige und einem Inbetriebsetzungsantrag zu beantragen. Es gelten die 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen DIN-/VDE-/DVGW-Vorschriften. Die Freigabe zur 
Inbetriebsetzung erfolgt durch die EnergieSüdwest Netz GmbH. 


